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 Veröffentlicht am 27.03.2002

Rechtssatz

Nach § 14 Abs 1 Z 1 FSG hat der Lenker eines Kraftfahrzeuges den für das gelenkte Kraftfahrzeug vorgeschriebenen

Führerschein mitzuführen und auf Verlangen den gemäß § 35 Abs 2 zuständigen Organen auszuhändigen. Jedoch ist

eine Person - ein Kraftfahrer -  nur dann als Lenker anzusprechen, wenn er auf einer Fahrt angehalten oder kurz vor

der Au orderung zur Aushändigung der Fahrzeugpapiere beim Einparken und Abstellen des Fahrzeuges beobachtet

wird. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang zwischen dem Lenken eines Fahrzeuges und der Verp ichtung

zur Vorweisung der Fahrzeugpapiere lag nicht (aktenkundig) vor. So hatte der Kraftfahrer, der in der Nacht im Fahrzeug

sitzend angetro en wurde, ein Wegfahren bestritten und behauptet, dass er sich nur zum Telefonieren in den PKW

begeben hätte, um den Ladestrom zu benützen, da der Akku vom Mobiltelefon leer gewesen sei. Auch war der

Kraftfahrer weder beim Lenken, noch beim Abstellen des Fahrzeuges vom Sicherheitswachebeamten beobachtet

worden.

Schlagworte

Lenker Aushändigungspflicht Führerschein Zusammenhang

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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